
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 18.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Fiskalpolitik, Strukturpolitik
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Parlamentarische Initiative
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernhard, Laurent
Flückiger, Bernadette
Hirter, Hans
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Bernhard, Laurent; Flückiger, Bernadette; Hirter, Hans; Zumofen, Guillaume 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Fiskalpolitik, Strukturpolitik,
Parlamentarische Initiative, 1993 - 2019. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
18.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Wirtschaft
1Wirtschaftspolitik

1Konjunkturlage- und politik

3Strukturpolitik

11Gesellschaftsrecht

12Bildung, Kultur und Medien
12Bildung und Forschung

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
EU Europäische Union
BJ Bundesamt für Justiz
RAB Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
OR Obligationenrecht
FIFG Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
RFA Regulierungsfolgenabschätzung
STAF Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung
Innosuisse Schweizerische Agentur für Innovationsförderung

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
UE Union européenne
OFJ Office fédéral de la justice
ASR Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
PME petites et moyennes entreprises
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
LIFD Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
CO Code des obligations
LERI Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
AIR Analyse d’impact de la réglementation
RFFA Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS
Innosuisse Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Damit eine konjunkturpolitische Wirksamkeit der Investitionszuschüsse garantiert ist,
sollen diese nur für Vorhaben ausgerichtet werden, welche zusätzlich zu den ohnehin
vorgesehenen realisiert und bis Ende 1994 abgeschlossen sein werden. Die Beiträge
werden gemäss dem Antrag der WAK nur an nicht bereits vom Bund subventionierte
Vorhaben geleistet und sind an die Bedingung gekoppelt, dass sie nicht zur Kürzung von
Beiträgen anderer öffentlicher Institutionen führen. Der Bundesbeitrag soll 15% der
Kosten (für bestimmte Projekte im Energiebereich 20%) der einzelnen Vorhaben
ausmachen und für 1993 die Gesamtsumme von 250 Mio Fr. nicht übersteigen. Für die
Förderung der Hochbautätigkeit im Rahmen des Wohnbau- und
Eigentumsförderungsgesetzes schlug die WAK eine Aufstockung der Mittel für
zinsgünstige oder zinslose Darlehen um 100 Mio Fr. für die Jahre 1993 und 1994 vor. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.02.1993
HANS HIRTER

Die WAK übernahm wesentliche Elemente aus den im Dezember 1992 von der SP-
Fraktion eingereichten fünf parlamentarischen Initiativen in der Form von zwei eigenen
Initiativen für den Erlass von zwei dringlichen Bundesbeschlüssen. Die eine verlangte
einen Bonus für Bauinvestitionen der Kantone, Gemeinden und öffentlichen
Institutionen sowie zusätzliche Investitionen im Bereich der energietechnischen
Sanierung von Gebäuden. Die andere forderte eine befristete Aufstockung der Mittel
für die staatliche Unterstützung des Wohnungsbaus und des landwirtschaftlichen
Hochbaus. Nicht berücksichtigt wurden von der WAK hingegen die Forderungen der SP
nach Zinszuschüssen für Risikokapital und nach finanziellen Ausbildungshilfen für
jugendliche Arbeitslose. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1993
HANS HIRTER

Obwohl sich im Herbst 1992 die von Bundesrat Delamuraz zu Konsultationen
eingeladenen Vertreter der Gemeinden noch skeptisch in bezug auf den Erfolg eines
Investitionsbonus gezeigt hatten, machten sie nun von dieser ausserordentlichen
Subvention für vorgezogene Bauprojekte regen Gebrauch. Besonders gross war die
Zufriedenheit in der Westschweiz, da der Bundesrat bei der Zuteilung der zur
Verfügung stehenden Summe nicht bloss die Grösse eines Kantons, sondern auch seine
Arbeitslosenrate berücksichtigt hatte. Die SP wie auch die Gewerkschaft Bau und
Industrie forderten eine Aufstockung um weitere 200 Mio Fr., was aber von den
bürgerlichen Regierungsparteien abgelehnt wurde. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.11.1993
HANS HIRTER

Die anhaltende Rezession und dabei vor allem die sich weiter verschlechternde Lage
auf dem Arbeitsmarkt veranlassten das Parlament, nun doch noch Massnahmen zur
Wiederankurbelung der Wirtschaft zu beschliessen. Den wahren Hintergrund dazu
bildete allerdings ein Kompromiss zwischen den Vertretern der bürgerlichen
Bundesratsparteien und der SP in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats (WAK). Die SP hatte ihre Unterstützung für die Einführung der
Mehrwertsteuer zu einem Satz von lediglich 6,5% von der Verabschiedung eines
Konjunkturförderungsprogramms abhängig gemacht.
Im Nationalrat beantragten die Liberalen und die AP erfolglos Nichteintreten, da die
Stützungsmassnahmen zu spät wirksam und den gerade im Baugewerbe notwendigen
Strukturbereinigungen entgegenlaufen würden. Zudem vertrügen sich diese
zusätzlichen Ausgaben von 300 Mio Fr. schlecht mit dem gegenwärtigen Zustand der
Bundesfinanzen. Diese Bedenken wurden zwar grundsätzlich auch von den
Fraktionssprechern der FDP, der SVP und des LdU geteilt. Um die Vereinbarung mit der
SP über die Einführung der Mehrwertsteuer nicht aufs Spiel zu setzten, unterstützten
sie das Paket aber gleichwohl. Bundesrat Delamuraz sprach sich, allerdings ohne
Enthusiasmus, ebenfalls für die Ankurbelungsmassnahmen aus. In der Detailberatung
passierten beide Vorlagen ohne Änderungen.
Der Ständerat akzeptierte das Programm ebenfalls, nahm allerdings einige
Modifikationen vor. So beschloss er auf Antrag Beerli (fdp, BE), dass auch Investitionen,
die bereits über die Berggebietshilfe (IHG) unterstützt werden, vom Bonus sollen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER
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profitieren können. Zudem stimmte er einem im Nationalrat von Bühler (svp, GR)
erfolglos vertretenen Antrag zu, den für den Investitionsbonus vorgesehenen Betrag um
50 Mio Fr. zu kürzen und im Gegenzug neben dem Wohnungsbau auch die
landwirtschaftlichen Hochbauten mit dieser Summe zusätzlich zu unterstützen. Im
weiteren verlängerte er die Realisierungsfrist der unterstützungswürdigen Projekte um
ein halbes Jahr auf Mitte 1995. In der Differenzbereinigung schloss sich der Nationalrat
den Entscheiden der kleinen Kammer an. 4

Die SP hatte bereits im Herbst des Vorjahres - unter anderem mit einer
parlamentarischen Initiative - eine Aufstockung des anfangs 1993 beschlossenen Bonus
für öffentliche Investitionen sowie eine Ausweitung seines Geltungsbereichs auf
öffentliche Beschaffungen, namentlich für Verkehrs- und Kommunikationsmittel
verlangt. Im Februar übernahm die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats (WAK) einen Teil dieser auch von der Bauwirtschaft mitgetragenen
Forderungen, worauf die SP ihre Initiative zurückzog. Die WAK beantragte dem Plenum
eine Aufstockung um 100 Mio Fr., die aber im Gegensatz zum letztjährigen Beschluss
nur noch für An- und Umbauten, jedoch nicht mehr für Neubauprojekte auszurichten
seien. Die Frist zur Realisierung der neu bewilligten Projekte sollte um ein halbes Jahr
auf Ende 1995 verlängert werden. Wie bereits beim letztjährigen Beschluss machte die
WAK ihren Antrag wieder von einem finanzpolitischen Gegengeschäft abhängig: Damals
hatte sie von der SP die Unterstützung der Mehrwertsteuer zu einem Satz von bloss
6,5% gefordert, jetzt verlangte sie vom Bundesrat, in der MWSt-Verordnung den
Vorsteuerabzug für Investitionen bereits auf den 1. Juli zuzulassen. Damit könnte ihrer
Ansicht nach verhindert werden, dass geplante Vorhaben bis zur allgemeinen
Einführung der Mehrwertsteuer anfangs 1995 zurückgestellt werden. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.02.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat selbst sprach sich im Nationalrat aus formalen Gründen gegen eine
Verknüpfung eines Parlamentsbeschlusses (Investitionsbonus) mit dem in seine eigene
Kompetenz fallenden Entscheid über den Vorsteuerabzug aus. Er lehnte aus materiellen
Gründen aber auch die Weiterführung des Investitionsbonus ab. Dieser habe sich zwar
in seiner Erstauflage bewährt, angesichts der schlechten Finanzlage und den
günstigeren Prognosen für die Konjunkturentwicklung sei eine Verlängerung aber nicht
angebracht. Im Nationalrat fand eine von Blocher (svp, ZH) angeführte
Kommissionsminderheit, welche sich aus ordnungspolitischen Gründen gegen den
Investitionsbonus aussprach, zwar bei der SVP, den Liberalen und der FP Unterstützung,
unterlag aber mit 113 zu 50 Stimmen. Nachdem die von Baumberger (cvp, ZH)
beantragte Entkoppelung der beiden Vorlagen auch keine Mehrheit fand, stimmte der
Nationalrat dem Paket zu. Gleich anschliessend lehnte der Rat eine Motion des Zürcher
Bauwirtschaftsvertreters Hegetschweiler (fdp) ab, welche verlangte, dass der
Investitionsbonus auch dann verlängert werde, wenn der Bundesrat den
Vorsteuerabzug nicht vorzieht. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.1994
HANS HIRTER

Der Ständerat konnte sich mit der vom Nationalrat beschlossenen politischen
Verknüpfung der beiden Geschäfte nicht anfreunden. Zudem lehnte er eine Neuauflage
des Investitionsbonus ohnehin ab. Begründet wurde dieser mit 23:16 Stimmen gefällte
Entscheid mit den Argumenten, dass die Finanzlage des Bundes keine zusätzlichen
Subventionen zulasse und sich der Bonus jetzt bereits prozyklisch auswirken würde. Die
nationalrätliche Kommission beantragte darauf, die Vorlage ebenfalls fallen zu lassen.
Im Plenum konnte sich aber die vom gewerkschaftlichen Flügel der CVP unterstützte
Linke, welche am ursprünglichen Beschluss festhalten wollte, mit knappem Mehr (66:63)
durchsetzen. Als sich der Ständerat in der Sommersession wieder mit der
Angelegenheit befassen musste, hatte der Bundesrat bereits entschieden, den
Vorsteuerabzug nicht auf den 1. Juli vorzuziehen. Damit war die vom Nationalrat
formulierte politische Voraussetzung für eine Weiterführung des Investitionsbonus
nicht mehr gegeben. Der Ständerat hielt an seinem Nichteintretensentscheid fest,
womit das Geschäft begraben war. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER
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Strukturpolitik

Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats (WAK-NR) war inzwischen
davon ausgegangen, dass der Bundesrat möglicherweise auf die Vorlage einer Botschaft
verzichten würde und verabschiedete deshalb am 26. April eine parlamentarische
Initiative für eine Weiterführung des Bonny-Beschlusses um maximal drei Jahre. Einen
Tag später legte der Bundesrat seine Botschaft über «Massnahmen zur Stärkung der
regionalen Wirtschaftsstruktur und der Standortattraktivität der Schweiz» vor.
Allgemein stellte er darin fest, dass im internationalen Vergleich das Ausmass der
staatlichen Beihilfen an private Unternehmer in der Schweiz sehr niedrig ist. In den
vergangenen 15 Jahren hatte der Bund insgesamt CHF 54 Mio. im Rahmen des Bonny-
Beschlusses ausgegeben (CHF 25 Mio. für Bürgschaftsverluste und CHF 29 Mio. für
Zinskostenbeiträge). Damit hatte er mehr als 500 Vorhaben mit einer
Investitionssumme von rund CHF 2,5 Mia. gefördert. Eine Evaluation der Auswirkungen
dieser relativ bescheidenen Massnahmen habe günstige Resultate ergeben, weshalb
eine an die Entwicklung angepasste Weiterführung angezeigt sei. Die Vorlage orientiert
sich weitgehend am Vernehmlassungsentwurf; die Massnahmen sollen während zehn
Jahren wirksam sein. Wie bisher sollen in bestimmten Regionen private
Neuansiedlungen und -gründungen von Unternehmungen sowie innovative
Investitionen ansässiger Firmen unterstützt werden.

Als Instrumente sind dabei Bürgschaften und Steuererleichterungen, im Gegensatz zu
den alten Bestimmungen aber keine Zinskostenbeiträge vorgesehen. Der örtliche
Gültigkeitsbereich wurde neu definiert: Es sollen nicht mehr nur Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Monokulturen - die es, bezüglich der Monokultur,
ohnehin praktisch nicht mehr gibt - von den Massnahmen profitieren, sondern
sogenannte "wirtschaftliche Erneuerungsgebiete". Als Hauptkriterium zur Bestimmung
dieser Gebiete dient wie in der EU die über eine längere Periode ausgewiesene
Arbeitslosenquote; dazu kommen noch die Beschäftigungsentwicklung und das Pro-
Kopf-Einkommen. Mit diesen beiden Zusätzen soll verhindert werden, dass Firmen in
Grossstadtagglomerationen, die wirtschaftlich hoch entwickelt sind, aber hohe
Arbeitslosenraten aufweisen, unterstützt werden. Im Rahmen derselben Botschaft
beantragte die Regierung zudem zwei weitere Bundesbeschlüsse. Der erste soll es dem
Bund erlauben, bei der Werbung im Ausland für die Ansiedlung von Unternehmen eine
Informations- und Koordinationsrolle zu übernehmen. Der zweite regelt die
Unterstützung der für kleine und mittlere Unternehmen konzipierten Informations- und
Beratungsstellen über den Zugang zum europäischen Binnenmarkt (Euro-Info-
Centres). Bezüglich des Vorgehens empfahl der Bundesrat, die parlamentarische
Initiative der WAK des Nationalrats fallenzulassen und seinen eigenen Vorschlag in
einem beschleunigten Verfahren zu behandeln, damit er auf Anfang 1995 in Kraft
gesetzt werden kann. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.1994
HANS HIRTER

Die WAK war mit diesem Ratschlag nicht einverstanden und beantragte dem Nationalrat
in der Junisession, an ihrer eigenen Initiative als Übergangslösung festzuhalten, und
damit Zeit für eine eingehende Beurteilung der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Neuorientierung des Bonny-Beschlusses zu gewinnen. Grundsätzlich gegen eine
Weiterführung der staatlichen Unterstützung privater Unternehmen in bestimmten
Regionen wandten sich nur die FP und Minderheiten der FDP und der SVP. Zuerst
lehnte der Rat mit 128:22 Stimmen einen Nichteintretensantrag Stucky (fdp, ZG) ab. In
der Detailberatung trug er dann dem auch in der bundesrätlichen Botschaft erwähnten
Umstand Rechnung, dass das für die Unterstellung unter den Bonny-Beschluss
erforderliche Kriterium der industriellen Monokultur heute für keine Region mehr
zutrifft. Eine Streichung dieser Bestimmung und eine ausschliessliche Ausrichtung auf
die Beschäftigungslage schien dem Rat jedoch nicht opportun, da dies die
Subventionierung von Privatbetrieben in reichen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit,
wie etwa Genf oder Basel, zur Folge gehabt hätte. Der Nationalrat folgte deshalb einem
Antrag Zwahlen (cvp, BE), – analog zum Projekt des Bundesrates – anstelle der
monostrukturellen Ausrichtung einen erheblich unter dem Landesmittel liegenden
Entwicklungsstand verlangt. Um diese Weiterführung des revidierten Bonny-
Beschlusses als Übergangslösung zu kennzeichnen, reduzierte der Rat die
Gültigkeitsdauer auf zwei Jahre und erklärte ihn für dringlich. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1994
HANS HIRTER
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Im Ständerat wandten sich namentlich die beiden Appenzeller Vertreter gegen die als
ordnungspolitischen Sündenfall bezeichnete staatliche finanzielle Unterstützung von
Privatfirmen; sie fanden aber kaum Gehör. Die Kammer schloss sich dem Nationalrat
an, fügte jedoch hinzu, dass die für maximal zwei Jahre vorgesehene Übergangslösung
bei Inkrafttreten des vom Bundesrat beantragten neuen Beschlusses vorzeitig auslaufen
soll. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Nationalrat die Weiterführung des
adaptierten Bonny-Beschlusses mit 127 gegen 28 aus dem rechtsbürgerlichen Lager
stammenden Stimmen; im Ständerat lautete das Stimmenverhältnis 30 zu 5. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat setzte den Beschluss auf Anfang Juli in Kraft und definierte in einer
Verordnung die für die Begünstigung erforderlichen Kriterien: eine im Mittel der
letzten drei Jahre um 10% über dem Landesmittel liegende Arbeitslosenquote oder eine
unterdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung oder Anzeichen, dass eine dieser
Bedingungen in naher Zukunft erfüllt sein könnte. Diese Kriterien sind alternativ und
nicht kumulativ; Regionen mit hohem Volkseinkommen und verkehrsgünstiger Lage
werden jedoch auch dann nicht berücksichtigt, wenn sie eines dieser Kriterien erfüllen.
Diese Neudefinition hatte zur Folge, dass der geografische Geltungsbereich gegenüber
der alten Regelung ungefähr verdoppelt wurde; in ihm wohnt knapp ein Viertel der
Landesbevölkerung. Zu den Nutzniessern zählt praktisch die gesamte
französischsprachige Schweiz mit Ausnahme der Agglomerationen Genf und Lausanne
sowie weite Teile des Tessins. In der Deutschschweiz fanden nur ein Grossteil des
Kantons Solothurn, die grösseren Talorte des Oberwallis, die Regionen Biel und Thun,
der östliche Teil der Bodenseeregion sowie einige industrialisierte Berggebiete in den
Kantonen Uri, Glarus, Graubünden und St. Gallen Berücksichtigung. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.07.1994
HANS HIRTER

Eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD), die Massnahmen gegen Firmen
forderte, welche ihre Produktionsstandorte ins Ausland verlegen (u.a. eine
Sondersteuer) lehnte der Nationalrat mit 90:32 Stimmen ab. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.1995
HANS HIRTER

Die WAK des Nationalrats  reichte eine parlamentarische Initiative zur Förderung von
Risikokapitalanlagen ein. Hintergrund dazu bildete ein Bericht des Bundesrates aus
dem Jahre 1995, an welchem die WAK bemängelt hatte, dass darin keine konkreten
Massnahmen vorgeschlagen werden. Im Verlaufe ihrer Studien kam die WAK zum
Schluss, dass öffentlich-rechtliche Fonds oder gemischtwirtschaftliche
Investitionsbanken nicht der geeignete Weg seien. Sie beantragte deshalb einen
Bundesbeschluss, der Anlagen in Risikokapitalgesellschaften, welche mindestens 60%
ihrer Mittel in neue schweizerische Unternehmungen mit innovativen Produkten
investieren, steuerlich privilegiert. Eine Steuerprivilegierung dieser Gesellschaften
selbst sei nicht sinnvoll, da diese normalerweise in den Startjahren ohnehin kaum
Gewinne ausweisen würden. Hingegen sollen Risikokapitalgeber einen Teil ihrer Anlage
im ersten Jahr zu einem höheren Satz als üblich abschreiben (juristische Personen)
resp. von der Einkommenssteuer abziehen dürfen. Diese Abzüge sind freilich
Höchstgrenzen unterworfen und müssen, falls der Anleger später seine Beteiligung mit
Gewinn verkauft, zu diesem Zeitpunkt versteuert werden. Daneben formulierte die WAK
drei weitere Vorschläge in Form von Motionen. Die erste fordert, dass die
Anlagevorschriften für Pensionskassen in dem Sinne gelockert werden, dass diese
vermehrt auch in Risikokapitalgesellschaften investieren dürfen. Eine aus SP-
Abgeordneten gebildete Kommissionsminderheit möchte noch weiter gehen. Sie schlug
vor, die Pensionskassen zu verpflichten, einen bestimmten Minimalanteil ihrer Gelder in
Risikokapitalgesellschaften anzulegen. Die zweite Motion verlangt vom Bundesrat,
Schritte einzuleiten, die Risikokapitalgesellschaften, neugegründeten Unternehmungen
und anderen KMU den Zugang zu den Börsen erleichtern. Die dritte Motion schliesslich
betrifft die Bildungspolitik. Hier werden Massnahmen gefordert, um Studierenden an
den Eidgenössischen Hochschulen, den Universitäten und den Fachhochschulen die für
eine Unternehmensgründung erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.01.1997
HANS HIRTER
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Der Bundesrat erklärte sich mit den vorgeschlagenen Massnahmen weitgehend
einverstanden. Er wies aber auch auf Definitionsprobleme im Bereich der
Risikokapitalgesellschaften hin und schlug einige Detailkorrekturen vor. Der Nationalrat
stimmte in der Sommersession dem Bundesbeschluss ohne Gegenstimme zu. Im
Anschluss daran überwies er die Motion betreffend Lockerung der Anlagevorschriften
für Pensionskassen, lehnte jedoch die Verpflichtung, einen Mindestanteil ihres
Vermögens in Risikokapitalgesellschaften anzulegen (Motion der linken
Kommissionsminderheit) ab. Die Motion seiner WAK für Kurse in
Unternehmensgründung an Hochschulen wandelte er in ein Postulat um. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1997
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich in der Dezembersession mit dem im Vorjahr vom
Nationalrat verabschiedeten Bundesbeschluss zur Förderung von Risikokapitalanlagen.
Gemäss dem Kommissionssprecher hatte sich in der Zwischenzeit die Situation
grundlegend verändert. Da inzwischen von der Wirtschaft verschiedene
Risikokapitalfonds und andere Beteiligungsgesellschaften geschaffen worden waren –
unter anderem eine Tochterfirma der Bank UBS, welche sich am Kapital von innovativen
KMU beteiligt –, dränge sich eine steuerliche Unterstützung der Kapitalgeber nicht mehr
auf. Diese Steuererleichterungen würden zudem auch den Sparbeschlüssen des
„Runden Tisches“ widersprechen. Die Kommission schlug deshalb vor, lediglich eine
Minimalvorlage zu verabschieden, welche gewisse steuerlichen Anreize für
Kapitalgesellschaften bringt, die einen bestimmten Teil ihrer Mittel in neue
Unternehmungen investieren (z.B. Befreiung von der eidgenössischen
Emissionsabgabe). Im Anschluss an diesen Entscheid überwies der Ständerat die Motion
des Nationalrats für eine Lockerung der Anlagevorschriften für Pensionskassen
zugunsten eines grösseren Engagements in Wagniskapitalanlagen in Postulatsform. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1998
HANS HIRTER

Der Bundesbeschluss zur Förderung von Risikokapitalanlagen kam im Rahmen der
Differenzbereinigung zuerst vor den Nationalrat. Dieser konnte sich mit der vom
Ständerat vorgenommenen Zusammenstutzung nicht einverstanden erklären. Auf
Antrag seiner Kommission hielt er ohne Gegenstimmen am Grundprinzip fest, dass die
Geldgeber mit steuerlichen Anreizen zu Investitionen in Risikokapitalanlagen ermuntert
werden sollen. Da die kleine Kammer an ihrer Version festhielt, reduzierte der
Nationalrat sein Projekt weiter. Er beschloss, dass wenigstens diejenigen Investoren in
neue innovative Unternehmen mit international vermarktbaren Produkten von
Steuernachlässen sollen profitieren können, welche sich mit nachrangigen Darlehen
bereits in der Vorbereitungsphase einer Unternehmensgründung beteiligen
(sogenannte „business angels“). Nachdem der Ständerat diesem Antrag zugestimmt
hatte, konnte der Bundesbeschluss über Risikokapitalgesellschaften verabschiedet
werden. Der Nationalrat überwies in diesem Zusammenhang auch eine Motion, welche
vom Bundesrat verlangt, nach Konsultation mit den Kantonen Massnahmen zu treffen,
damit diese neuen Bestimmungen auch ins Steuerrecht der Kantone übernommen
werden. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER

Mit dem Inkrafttreten des neuen Spielbankengesetzes mussten die Casinos Herisau (AR)
und Mendrisio (TI) ihre Tore schliessen. Da sie beim Erlass des Moratoriums 1996 noch
nicht im Besitz einer vom Bund genehmigten kantonalen Bewilligung gewesen waren,
konnten sie nicht von der Übergangsregelung für den Erhalt einer provisorischen B-
Konzession profitieren. Dies wurde besonders im Fall Mendrisio nicht nur von den
Direktinteressierten, sondern auch von vielen nationalen Parlamentariern als ungerecht
empfunden, da dieses Gesuch mehrere Monate vor dem Moratorium beim Bund
eingereicht, aber – im Gegensatz zu gleichzeitig eingereichten anderen Gesuchen –
nicht entschieden worden war. Nachdem der Bundesrat einem Ersuchen der GPK des
Nationalrats nicht entsprochen hatte, wegen dieser von der GPK der Bundesverwaltung
angelasteten Verzögerung auch Mendrisio eine provisorische Konzession zu erteilen,
reichte Nationalrat Stamm (fdp, AG) eine von 100 Abgeordneten unterzeichnete
parlamentarische Initiative (00.423) ein. Diese wollte Mendrisio und Herisau mit einer
Teilrevision des Spielbankengesetzes zu einer Gleichbehandlung mit den anderen
provisorisch konzessionierten Casinos verhelfen. Eine derartige auf den Vollzug eines
Einzelfalls beschränkte Gesetzesrevision ging der Rechtskommission des Nationalrats
jedoch zu weit. Ihr Antrag, der Initiative keine Folge zu geben, setzte sich knapp durch.
Mehr Glück hatte eine analoge parlamentarische Initiative Lombardi (cvp, TI) in der
kleinen Kammer. Namentlich mit dem Argument, damit einen Grund für eine vertiefte
Abklärung des kritisierten Verwaltungshandelns zu haben, beantragte die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER
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Rechtskommission erfolgreich, der Initiative Folge zu geben. 17

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge, welche ein
schweizerisches Rahmengesetz für kommerziell angebotene Risikoaktivitäten im
Outdoorbereich sowie das Bergführerwesen verlangt. Namentlich Unfälle bei
gewerbsmässig durchgeführten Flussfahrten (River-Rafting) und Schluchtbegehungen
(Canyoning) hatten das Bedürfnis nach einer einheitlichen Regelung geweckt.
Wichtigstes Element des neuen Gesetzes sollen klare Anforderungen an den
Ausbildungsstand der Führer sein. Dieser neue eidgenössische Standard ist nach
Ansicht des Initianten auch deshalb wichtig, weil mit der Einführung der
Personenfreizügigkeit jede Person mit einem von der EU anerkannten Führerausweis
derartige Aktivitäten in der Schweiz wird anbieten können. Der Antrag der
vorberatenden Nationalratskommission, auf ein Rahmengesetz zu verzichten und vom
Bund aus nur die Bemühungen der Branchenverbände um einheitliche
Sicherheitsbestimmungen zu koordinieren und zu unterstützen, fand im Plenum keine
Mehrheit. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2001
HANS HIRTER

Da der Ständerat im Vorjahr einer entsprechenden parlamentarischen Initiative
Lombardi (cvp, TI) Folge gegeben hatte, musste seine Kommission eine Gesetzesvorlage
ausarbeiten, welche den beiden Spielkasinos Herisau (AR) und Mendrisio (TI) die
provisorische Wiederaufnahme des vom Bundesrat untersagten Betriebs bis zum
Entscheid über die definitive Konzessionserteilung ermöglicht hätte. Der Ständerat
hiess dieses Ausnahmegesetz gut, der Nationalrat trat aber auf Antrag seiner
Rechtskommission nicht darauf ein. Nachdem der Bundesrat seinen Entscheid über die
Konzessionen gefällt hatte (Mendrisio erhielt eine Kursaalbewilligung), schloss sich der
Ständerat dem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer an. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2001
HANS HIRTER

Die WAK des Ständerats beantragte mit einer parlamentarischen Initiative, den Ende
2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der Mehrwertsteuer für
Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei Jahre zu verlängern. In
ihrer Begründung hielt die WAK unter anderem fest, dass erstens rund 60% der
Leistungen dieser Branche an im Ausland ansässige Personen verkauft (also eigentlich
exportiert) werden, dass zweitens die 1996 erfolgte Einführung des reduzierten Satzes
die Nachfrage belebt habe und dass drittens auch eine Mehrheit der EU-Staaten
Sondersteuersätze für den Tourismus kennen würden. Der Bundesrat sprach sich in
seiner Stellungnahme grundsätzlich gegen diesen Sondersatz aus, der als unspezifische
Massnahme auch einer Politik der gezielten Branchenförderung widerspreche. Das
Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit liess er nicht gelten, da der
schweizerische Normalsteuersatz immer noch günstiger sei als die meisten der
reduzierten Sätze in den EU-Staaten. Trotz dieser Einwände erklärte er sich mit einer –
seiner Ansicht nach allerdings definitiv letzten – Verlängerung bis Ende 2006 als
Übergangsmassnahme einverstanden. Der Ständerat hiess die Verlängerung des
Sondersteuersatzes ohne Gegenstimme gut. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2002
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der SP und der Grünen bestätigte der Nationalrat den Beschluss
des Ständerats, den Ende 2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der
Mehrwertsteuer für Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei
Jahre zu verlängern. Im Rahmen der Sparmassnahmen hatte das Bundesamt für Statistik
geplant, auf die Beherbergungsstatistik zu verzichten, und damit rund 2 Mio Fr.
einzusparen. Die Branche wehrte sich gegen die für ihr Marketing wichtige
Vollerhebung, und der Ständerat verabschiedete eine Empfehlung Hess (fdp, OW;
03.3347), auf diese nicht zu verzichten. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER

Die WAK des Nationalrats reichte im November eine parlamentarische Initiative zur
Stärkung des gewerblichen Bürgschaftswesens ein. Die in der Schweiz bestehenden elf
gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften erleichtern Kleinunternehmen (KMU) die
Aufnahme von Fremdkapital, indem sie gegenüber Banken Bürgschaften leisten. Der
Bund unterstützt diese Tätigkeit seit 1949 im Rahmen des Gesetzes „über die
Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen“, und er richtet den
Genossenschaften Finanzhilfen zur Deckung von Verlusten aus und subventioniert

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2005
HANS HIRTER
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deren Verwaltungskosten. Die grosse Anzahl Insolvenzen in den 90er Jahren und die
restriktivere Kreditvergabepolitik der Banken hatten die Bürgschaften zusehendes
unattraktiv gemacht. Die WAK schlug nun vor, die von der Bundesgarantie abgedeckte
Bürgschaftslimite von 150'000 auf 500'000 Fr. anzuheben und den Bundesbeitrag an
die Verlustdeckung von 50-60% auf 65% zu erhöhen. Im Gegenzug sollen die Anzahl der
Bürgschaftsgenossenschaften reduziert und die administrativen Abläufe gestrafft
werden. 22

Die WAK des Ständerates beschloss im Frühjahr, eine parlamentarische Initiative für
eine Verlängerung des ermässigten Sondersatzes der MWST von 3,6% für
Übernachtungen in Hotels auszuarbeiten. Die WAK des Nationalrats erklärte sich mit
dieser neuerlichen Verlängerung der Reduktion bis Ende 2010 einverstanden. Der
Bundesrat bekämpfte diesen Vorschlag im Gegensatz zum letzten Mal, als das Parlament
eine Verlängerung beschlossen hatte, nicht mehr. Da er eine umfassende
Neukonzeption der Mehrwertsteuer mit einem einheitlichen Satz anstrebe, verzichte er
darauf, die Verlängerung der Gültigkeit einzelner Sondersätze zu bekämpfen. Diese
Ausnahmen würden dann, so seine Hoffnung, der Reform ohnehin zum Opfer fallen.
Gegen den Widerstand der SP und der GP im Nationalrat stimmte das Parlament der
Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sondersatzes für die Hotellerie zu. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Bei einigen der im alpinen Tourismusgebiet konzessionierten Spielbanken entsprachen
die Umsätze und Gewinne bei weitem nicht den Erwartungen. Diejenigen von Arosa (GR)
und Zermatt (VS) hatten ihren Betrieb mangels ausreichender Rendite bereits 2003
eingestellt; diejenigen in Davos und St. Moritz (beide GR) kämpfen bis heute mit grossen
wirtschaftlichen Problemen. Andere wie Crans-Montana (VS) und Interlaken (BE)
erwirtschafteten hingegen von Anfang an Gewinne. Zwei Parlamentarier aus
Graubünden verlangten jetzt mit parlamentarischen Initiativen eine Lockerung der
Konzessionsbestimmungen. Diese sehen heute vor, dass der an den Bund abzuliefernde
Abgabesatz während einer Startphase von vier Jahren auf bis zu 20% reduziert werden
kann. Ständerat Brändli (svp) forderte in seiner Initiative, dass diese Erleichterung für
sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindende Spielbanken nicht nur für die
Startphase, sondern unbeschränkt gelten soll. Nationalrat Bezzola (fdp; 05.424) ging
etwas weniger weit und verlangte, diese Startphase auf acht Jahre zu verlängern.
Nachdem die Rechtskommissionen beider Räte diesen Initiativen Folge gegeben hatten,
arbeitete diejenige des Ständerats eine Vorlage aus. Diese sieht eine Verlängerung der
Startphase auf sieben Jahre vor. Der Bundesrat sprach sich gegen diesen Antrag aus, da
damit die Gleichbehandlung der Casinos verletzt würde. Es sei zudem grundsätzlich
nicht Aufgabe des Bundes, die beiden privaten Aktiengesellschaften der Kasinos Davos
und St. Moritz mit zusätzlichen Steuerermässigungen zu fördern. Dies gelte umso mehr,
als die Existenz dieser Spielbanken entgegen den Erwartungen offenbar keine positiven
Auswirkungen auf den Tourismus in den beiden Regionen gehabt hätten. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2006
HANS HIRTER

Beide Parlamentskammern stimmten einer Stärkung des gewerblichen
Bürgschaftswesens, wie sie die WAK des Nationalrats mit einer parlamentarischen
Initiative vorgeschlagen hatte, zu. Für die Absicherung von eventuellen
Bürgschaftsverlusten und nachrangigen Darlehen bewilligte das Parlament einen
Rahmenkredit von 40 Mio Fr. für die Periode 2007-2010. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat war im Jahr 2001, nach einem Unfall mit mehreren Todesopfern, der
Ansicht gewesen, das immer breitere Angebot von risikoreichen
Freizeitbeschäftigungen wie Bergsteigen, Riverrafting, Canyoning etc. durch
kommerzielle Anbieter erfordere einen nationalen rechtlichen Rahmen. Er hatte
deshalb einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge gegeben und seine
Rechtskommission mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzes beauftragt.
Diese schlug nun vor, für Bergführer und Skilehrer für Abfahrten ausserhalb markierter
Pisten sowie für gewerbsmässige Anbieter der genannten übrigen Aktivitäten
Sorgfaltspflichten aufzustellen, die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen
vorzuschreiben und zudem eine Bewilligungspflicht einzuführen. Letztere soll
insbesondere vom Nachweis einer Haftpflichtversicherung, sowie, für Bergführer und
Skilehrer, dem Bestehen einer Fachprüfung abhängig sein. Die Vernehmlassung ergab
ein sehr gemischtes Resultat da sich fast die Hälfte der Kantone gegen die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.07.2007
HANS HIRTER
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Notwendigkeit einer Regelung auf Bundesebene aussprach. Materiell wurden die
Bewilligungspflicht und vor allem das Haftpflichtversicherungsobligatorium von vielen
Kantonen und von den Anbietern abgelehnt. Diese Kritik führte dazu, dass sich die
Kommission nur mit sehr knapper Mehrheit hinter das neue Gesetz stellte. Der
Bundesrat sprach sich gegen das neue Gesetz aus. Da die vom Gesetz betroffenen
Aktivitäten fast ausschliesslich in den Gebirgskantonen stattfinden würden, sei es
seiner Meinung nach an diesen, die erforderlichen Gesetze zu schaffen. Dass sie dazu
gewillt seien, habe beispielsweise der Kanton Wallis, der im Berichtsjahr als erster
Kanton ein Gesetz über Risikosportarten beschlossen hat, bereits bewiesen. Diese
negative Stellungnahme der Regierung vermochte die Mehrheitsverhältnisse in der
Rechtskommission umzukehren. Sie empfahl nun ebenfalls, die Sache nicht weiter zu
verfolgen und die parlamentarische Initiative Cina abzuschreiben. Im Nationalrat
stellten sich die CVP, die SP, die Grünen und eine Minderheit der FDP gegen die
Rechtskommission und hinter die Idee eines einheitlichen, landesweit geltenden
Gesetzes. Sie vermochten sich relativ klar, mit 98 zu 75 Stimmen, durchzusetzen. 26

Mit dem Ziel, verschiedene für den Tourismus wichtige Gesetzesbestimmungen über
die Förderung, Ausbildung, Zusammenarbeit und Statistik in einem Rahmengesetz über
den Tourismus zusammenzufassen, hatten Nationalrat Vollmer (sp, BE; 06.449) und
Ständerat Maissen (cvp, GR) im Vorjahr je eine parlamentarische Initiative eingereicht.
Die WAK beider Räte sahen in diesem Projekt wenig Sinn; insbesondere wäre dieses
Gesetz ihrer Meinung nach auch nicht geeignet, die Stellung der Tourismusbranche zu
verbessern. Die beiden Ratskammern folgten dieser Ansicht und gaben den Initiativen
mit 21 zu 14 (Maissen) resp. 88 zu 48 (Vollmer) Stimmen keine Folge. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2007
HANS HIRTER

Die beiden Bündner Abgeordneten Nationalrat Bezzola (fdp; 05.424) und Ständerat
Brändli (svp) hatten 2005 mit parlamentarischen Initiativen steuerliche
Erleichterungen für Casinos mit einer B-Konzession in Tourismusgebieten verlangt.
Die beiden Ratskammern hatten ihren Vorstössen 2006 Folge gegeben und die
zuständige Kommission des Ständerats hatte mit der Ausarbeitung einer
Gesetzesrevision begonnen. Seither hatte sie sich allerdings vom ablehnenden
Argument des Bundesrats überzeugen lassen, dass damit eine rechtswidrige
Ungleichbehandlung der Spielbanken und der Standortregionen geschaffen würde.
Beide Ratskammern folgten den Anträgen ihrer Rechtskommissionen, die
parlamentarischen Initiativen Bezzola und Brändli nicht weiter zu verfolgen und
abzuschreiben. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2008
HANS HIRTER

2007 hatte es der Nationalrat abgelehnt, auf ein nationales Gesetz über gefährliche
Freizeitbetätigungen wie Bergsteigen, Skitouren, Riverrafting etc. zu verzichten und die
Regelung der Zulassung und der Sicherheitsvorschriften für gewerbsmässige Anbieter
den Kantonen zu überlassen. Diesen Verzicht hatten damals der Bundesrat und die
Rechtskommission des Nationalrats, welche mit der Umsetzung einer 2001
angenommenen parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) befasst war, beantragt. Die
Rechtskommission präsentierte nun nochmals eine Vorlage, die weitgehend mit der
ersten Version übereinstimmte. Angesichts der existierenden kantonalen Vorschriften
und der Selbstregulierung der Anbieter empfahl sie aber wieder, auf ein nationales
Gesetz zu verzichten und die Initiative abzuschreiben. Eine aus Abgeordneten sowohl
bürgerlicher als auch linker Parteien gebildete Kommissionsminderheit beantragte
aber, der Initiative Folge zu geben und dem neuen Gesetz zuzustimmen. Diese national
einheitlichen Vorschriften über die Bewilligung kommerzieller Angebote entsprächen
einem Bedürfnis und würden auch vom Schweizerischen Bergführerverband
befürwortet. Verzichte man darauf, könnten Anbieter aus Kantonen ohne Regelungen
oder aus dem Ausland Schlupflöcher ausnützen. Das Plenum liess sich davon
überzeugen und gab der Initiative mit 95 zu 74 Stimmen Folge. Es stimmte
anschliessend auch dem neuen „Bundesgesetz über das Bergführerwesen und
Anbietern weiterer Risikoaktivitäten“ zu. Mit 83 zu 82 Stimmen fiel das Ergebnis
allerdings äusserst knapp aus. Während die CVP klar dafür und die GP klar dagegen
votierten, waren FDP, SP und SVP gespalten. Bei den beiden ersten Fraktionen überwog
die Zustimmung, bei der SVP die Ablehnung (Schlussabstimmung 2010) 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2009
HANS HIRTER
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Der Nationalrat lehnte zwei parlamentarische Initiativen von Studer (evp, AG) und
Menétrey-Savary (gp, VD; 05.422) ab, welche zusätzliche Massnahmen gegen die
Spielsucht forderten. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Im Bereich der Besteuerung von Lotteriegewinnen beantragte der Bundesrat im August
Zustimmung zu einem Gesetzesentwurf, der auf eine 2009 eingereichte
parlamentarische Initiative Niederberger (cvp, NW) zurückging. Das Bundesgesetz über
die Vereinfachung von Lotteriegewinnen sah vor, die steuerliche Freigrenze von 50 auf
1000 Franken anzuheben, was der ersten Anpassung seit 1945 entsprach. Im September
stimmte der Ständerat der Vorlage mit 28 zu 0 Stimmen zu. Dieser Entscheid musste
noch vom Nationalrat bestätigt werden. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2011
LAURENT BERNHARD

Was die Besteuerung von Lotteriegewinnen betraf, bestätigte der Nationalrat in der
Sommersession den im Vorjahr durch die kleine Kammer gefällten Entscheid, die
Freigrenze von 50 auf 1000 Franken anzuheben. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Vereinfachung von Lotteriegewinnen von beiden Räten jeweils
ohne Gegenstimmen angenommen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
LAURENT BERNHARD

Depuis plusieurs années, la question du fardeau administratif qui pèserait sur les PME
suisses anime les débats sous la coupole fédérale. Une initiative parlementaire
Schneeberger a étudié précisément le cas du droit de la révision. Ainsi, l’initiante a
proposé une concrétisation du contrôle restreint pour protéger les PME helvétiques.
L'initiative vise une modification des articles 729, 729c, 730c et 755 du Code des
obligations (CO). La Bâloise (fdp/plr, BL) considère que l'Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR) s'écarte de la volonté du législateur. En effet,
elle rappelle que l'objectif premier de l'introduction du contrôle restreint, lors de la
modification du CO en janvier 2008, était d'alléger la charge financière des PME. Or,
elle estime que le contrôle restreint s'aligne de plus en plus sur le contrôle ordinaire ce
qui renforce le fardeau administratif. Cette situation préjudiciable entraîne une hausse
des coûts pour les PME. Ainsi, des modifications du CO seraient indispensables. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a examiné
l'initiative. Par 12 voix contre 7 et 4 abstentions, la CAJ-CN a proposé à sa chambre de
rejeter l'initiative. La majorité a pointé du doigt le risque de conflits d'intérêt et rappelé
le rôle prépondérant de l'indépendance du contrôleur dans le droit de la révision. De
plus, elle a précisé qu'un rapport de l'Office fédéral de la justice (OFJ), qui sera publié
en 2018, étudie actuellement le droit de la révision et le droit de la surveillance de la
révision. A l'opposé, une minorité, qui a souligné l'importance de soulager
administrativement les PME, a proposé au Conseil national d'accepter l'initiative. Au
final, le conseil national a décidé de donner suite à l'initiative par 98 voix contre 72 et 3
abstentions. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une
réduction de la charge fiscale qui pèse sur les participations de collaborateurs
remises par une start-up. Cette modification fiscale passe par une adaptation de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID). La conseillère nationale socialiste
considère que la prospérité économique helvétique repose sur la capacité
d’innovation. Ainsi, elle salue les modifications des conditions générales propices aux
activités innovantes. Cependant, elle considère que ces modifications favorisent
particulièrement les multinationales cotées en bourse et négligent partiellement les
start-up. L’exemple des allégements fiscaux relatifs aux brevets illustre cette
problématique. En effet, les start-up ne détiennent, souvent, pas encore de brevets et
ne peuvent donc pas bénéficier de ces allégements. Dans la même optique, les
conditions fiscales applicables aux participations de collaborateurs sont sculptées pour
les grands groupes. Selon la dépositaire, un risque évident découle de cette situation: la
migration des esprits innovants vers d’autres pays. Pour les actions de collaborateurs,
les autorités fiscales fondent leur taxation sur le prix payé par l’investisseur. Ainsi, le
collaborateur paie un prix très élevé pour ses actions, ou alors s’acquitte d’un impôt sur
le revenu élevé si les actions sont acquises à prix réduit. Cette incitation négative freine
la capacité d’innovation en Suisse. En effet, les start-up misent souvent sur des actions
de collaborateurs pour attirer les cerveaux très qualifiés à un salaire inférieur au salaire

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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moyen dans la branche. Au final, lors de l’aliénation ou de la vente des actions, la
différence entre la valeur calculée et le produit tiré est imposé comme revenu. Par
conséquent, le gain en capital n’est pas exonéré d’impôt. Cette situation crée non
seulement une inégalité entre les collaborateurs actionnaires et les actionnaires non
collaborateurs, mais aussi une inégalité avec les actionnaires des entreprises cotées en
bourse. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) propose donc une modification de l’art.16 al.3
afin que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de fortune privée ne
soient pas imposables, ainsi qu’une modification de l’art.17b al.2bis, pour que la valeur
vénale d’une action de collaborateur soit déterminée d’après le capital propre de
l’entreprise, mais au minimum d’après le capital-actions. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s’est
penchée sur la question. Elle a estimé légitime l’objectif de l’initiative mais considère
que la solution proposée n’est pas optimale. Elle a notamment souligné les flous au
niveau de la définition d’une start-up, de l’égalité de traitement et des différences de
situation entre les cantons. Si elle recommande donc de rejeter l’initiative par 18 voix
contre 7, elle a décidé de déposer une motion (17.3261) par 18 voix contre 5 et 2
abstentions qui suit des objectifs similaires. A la chambre du peuple, l’initiative a été
rejetée par 116 voix contre 59 et 14 abstentions. Tous les partis ont été divisés sur la
question. 34

Une initiative parlementaire Carobbio (sp/ps, TI) espère créer une base légale, ou
même constitutionnelle, afin de garantir un service universel dans toutes les régions
helvétiques. La conseillère nationale socialiste estime qu’il existe une inégalité entre les
offres de service de base sur le territoire suisse. Selon elle, cette inégalité dessinerait à
long-terme une menace pour la cohésion nationale et sociale. Ainsi, cette nouvelle base
légale devrait permettre de garantir un service de base, comme les transports publics,
l’accès à Internet ou encore les services postaux, à la population dans toutes les
régions. Elle précise qu’une telle législation diminuerait notamment le risque de
discrimination envers les habitants des régions périphériques ou de montagne. La
majorité de la Commission des transports et des télécommunications (CTT-CN) a
proposé par 16 voix contre 9 de ne pas donner suite à l’initiative. Selon cette majorité,
une telle mesure serait disproportionnée et ne prendrait pas en compte les différentes
subtilités qui existent dans la définition d’un service universel. A l’opposé, une minorité
a considéré que des mesures légales sont nécessaires. Au final, le Conseil national a
rejeté l’initiative par 100 voix contre 75 et 3 abstentions. Une fragmentation gauche-
droite s’est cristallisée. Les voix de l’UDC, du PLR, des vert’libéraux et du PBD ont fait
pencher la balance. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Avec un modèle similaire au casier judiciaire, Erich Hess (udc, BE) a déposé une
initiative parlementaire pour mettre en réseau tous les registres des poursuites. A
l’heure actuelle, les registres des poursuites ne sont pas synchronisés ni au niveau
fédéral, ni au niveau cantonal. Une telle situation entraîne une perte d’information et
alourdit le travail des créanciers. Le parlementaire UDC propose donc une mise en
réseau grâce aux moyens techniques existants. Tout d’abord, la commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a donné suite à l’initiative par 18 voix contre 7.
Puis, la commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-CE) a refusé, à
l’unanimité, d'y donner suite. En effet, elle estimait nécessaire d’attendre le rapport du
postulat 12.3957 sur la lutte contre les débiteurs qui veulent échapper à leurs dettes en
déménageant, avant de se prononcer sur une mise en réseau des registres des
poursuites. Finalement, après publication du rapport, la CAJ-CN a décidé, par 12 voix
contre 10, de ne pas donner suite à l’initiative. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

L'adoption, en 2011, des Principes directeurs des Nations Unies (ONU) relatifs aux
entreprises et aux droits l'homme a largement médiatisé la problématique de la
responsabilité des entreprises. Dans cette optique, une initiative populaire
«Entreprises responsables – pour protéger l'être humain et l'environnement» a été
déposée. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a soumis
un contre-projet indirect par l'intermédiaire d'une initiative parlementaire. L'objectif
de cette initiative parlementaire est de compenser la formulation vague et l'extrémisme
de l'initiative populaire initiale, afin de proposer une mise en œuvre  contraignante et
cohérente. Cette initiative parlementaire précise que les activités à risque doivent être
définies par le législateur, que le respect de l'obligation de diligence doit être non
seulement contrôlée, mais également sanctionnée, et que les violations graves doivent

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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engager la responsabilité civile de la société mère. La Commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a refusé de donner suite à l'initiative
parlementaire. L'élaboration d'un contre-projet indirect a été intégré à la révision du
droit de la société anonyme (16.077). 37

Dans le cadre du débat sur la dérégulation et le fardeau administratif des entreprises
suisses (Mo. 16.3388 – Mo. 16.3360), la Commission de l’économie et des redevances du
Conseil des États (CER-CE) a réagi directement à un communiqué de presse du Conseil
fédéral, en déposant une initiative parlementaire pour l’analyse d’impact de la
réglementation indépendante. Alors que les motions 15.3445 et 15.3400 avaient été
adoptées par les chambres fédérales en 2015 et 2016, le Conseil fédéral a communiqué,
fin 2018, son refus de mettre en œuvre l’organe indépendant en charge du contrôle des
analyses d’impact de la réglementation (AIR). L’initiative du CER-CE souhaite donc
pallier ce refus du Conseil fédéral. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil national souhaite faciliter l'accès aux informations sur les poursuites grâce à
une mise en réseau de tous les registres des poursuites en Suisse. Par 89 voix contre
80, il donne suite à une initiative parlementaire d'Erich Hess (udc, BE). Les voix de
l'UDC ont été rejointes par une majorité du PLR ainsi que par les parlementaires PBD. Si
les opposants estimaient que des mesures ponctuelles du Conseil fédéral seraient
suffisantes, l'argument de la mobilité des débiteurs et de la possibilité d'une mise en
réseau grâce aux progrès techniques ont fait pencher la balance. Au final, le Conseil
national vise ainsi un allégement de la tâche des créanciers. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Jürg Grossen (pvl, BE) a déposé une initiative parlementaire pour introduire le principe
de neutralité par rapport à la forme juridique dans la loi fédérale sur l'harmonisation
des impôts directs (LHID). Selon le parlementaire bernois, ce principe permettrait de
corriger une inégalité de traitement entre les PME et les autres entreprises afin qu'elles
puissent lutter à armes égales. 
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a
recommandé à sa chambre, par 12 voix contre 10 et 2 abstentions, de refuser l'initiative
parlementaire. Elle estime que le degré de complexité dans l'implémentation du
principe de neutralité est trop fort par rapport aux nombres d'entreprises
potentiellement concernées. De plus, la CER-CN a pointé du doigt le risque d'une
réforme alors que la mise en œuvre de la RFFA est en cours. A l'opposé, une minorité a
estimé qu'il n'était pas possible de faire l'impasse sur une inégalité de traitement qui
entraîne une concurrence déloyale. 
La chambre du peuple a suivi sa commission. Elle a refusé de donner suite à l'initiative
par 116 voix contre 68 et 4 abstentions. Seuls l'UDC et le Verts libéraux ont voté en
faveur de l'initiative parlementaire. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Ruedi Noser (plr, ZH) estime que le succès de l'économie helvétique repose sur sa
capacité d'innovation. Or, selon lui, les réformes fiscales récentes négligent les
entreprises non-cotées en bourse, comme les start-up ou les entreprises familiales. Il a
donc déposé une initiative parlementaire qui vise une réduction drastique de la charge
fiscale qui grève les participations de collaborateur des start-up et entreprises
familiales. Pour ce faire, il demande des adaptations dans la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct (LIFD) et dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID). La commission de l'économie et des redevances du
Conseil des Etats (CER-CE) a donné suite à l'initiative par 6 voix contre 5 et 2
abstentions. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.05.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Afin de permettre aux start-up et entreprises familiales d’également profiter
d’avantages fiscaux, et donc de dynamiser leur développement et leur implémentation,
Ruedi Noser (plr, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise à réduire
sensiblement la charge fiscale grevant les participations de collaborateur remises par
les start-up et les entreprises familiales. En effet, l’évaluation de ces participations de
collaborateur, non cotées en bourse, pose problème lors des déclarations fiscales. La
Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a confirmé
la décision de sa commission sœur, en approuvant l’initiative parlementaire par 17 voix
contre 5 et 1 abstention. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Mittels einer parlamentarischen Initiative wollte Fathi Derder (fdp, VD) KMU und Start-
Ups den Zugang zu Geldern für Innovationsprojekte erleichtern. Dafür soll das FIFG so
geändert werden, dass KMU und Start-Ups direkt finanzielle Mittel von der Innosuisse
erhalten können, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Sie müssten dafür in Zukunft
nicht mehr mit einer Hochschule zusammenarbeiten, was Ressourceneinsparungen
bringen würde, so Derder.
Eine Mehrheit der WBK-NR stimmte der parlamentarischen Initiative zu. In ihrer
Medienmitteilung liess sie verlauten, dass die Gesetzesänderung vor allem auf
innovative KMU und Start-Ups zugeschnitten werden soll, denen die Mittel zur internen
Entwicklung und die zeitlichen Möglichkeiten fehlen, das Verfahren für die finanzielle
Akquisition über eine Hochschule abzuwickeln. Eine Minderheit der WBK-NR war der
Meinung, dass zuerst die Ergebnisse der ohnehin anstehenden Revision des FIFG
abzuwarten seien. Nachdem die WBK-NR der Initiative mit 15 zu 7 Stimmen bei 3
Enthaltungen Folge gegeben hatte, wurde das Geschäft an der Sitzung der WBK-SR
sistiert. Eine Mehrheit der WBK-SR wollte zuerst die Ergebnisse der FIFG-Revision
abwarten, die in eine ähnliche Richtung ziele. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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